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Anlage A - Prüfergebnisse aus Bescheiden

01 Betriebsanlagengenehmigung MBA 22 - BA / 3846/91 vom 15.10.1991

Nr. Auflage Erhebung Prüfergebnis
Erfüllt
(Ja/Nein/n.a.*
)

mitführende Dokumentation

01.01 Die zur Befüllung von Batterien notwendige 
Batteriesäure ist in säurebeständigen 
Auffangwannen zu lagern

aktuell werden keine Batterien im Betrieb befüllt 
oder in einer anderen Art und Weise behandelt

Auflage aktuell nicht zutreffend n.a.

01.02 Altbatterien dürfen nur in einer säurebeständigen 
Wanne abgestellt werden und sind, falls sie im 
Freien gelagert werden, vor 
Niederschlagswässern zu schützen.

aktuell werden keine Batterien im Betrieb befüllt 
oder in einer anderen Art und Weise behandelt

Auflage aktuell nicht zutreffend n.a.

01.03 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel …….. Auflage mit Bescheid vom 03.12.2007 MBA 22-
5778/07 ersatzlos gestrichen

Prüfung obsolet n.a.

01.04 Elektrische Anlage ist gemäß ÖVE - E5 …...…….. Auflage mit Bescheid vom 03.12.2007 MBA 22-
5778/07 ersatzlos gestrichen

Prüfung obsolet n.a.

01.05 Im Archivraum ist die Einrichtung ständiger 
Arbeitsplätze nicht gestattet

Der angeführte Archivraum im Keller ist aktuell an 
Privat (Hr. Daniel Romstorfer) untervermietet

Auflage erfüllt - kein ständiger 
Arbeitsplatz eingerichtet

ja

01.06 Erste Löschhilfe …….. Auflage mit Bescheid vom 03.12.2007 MBA 22-
5778/07 geändert (siehe 02.01 bis 02.04)

Prüfung obsolet n.a.

01.07 Handfeuerlöscher…….. Auflage mit Bescheid vom 03.12.2007 MBA 22-
5778/07 geändert (siehe 02.01 bis 02.04)

Prüfung obsolet n.a.

01.08a Im obersten Bereich des Stiegenhauses muss 
eine Brandrauchentlüftungsöffnung direkt ins 
Freie mit einer wirksamen Öffnungfläche von 
mindesten 1,0m² eingerichtet sein.

Brandrauchentlüftungsöffnung im obersten 
Bereich des Stiegenhauses vorhanden. 
Mindestgröße von 1,0m² wird erfüllt  (1,00 x 1,00 
m - gemessen mittels Laser-Triangulation)

Auflage vollständig erfüllt - 
Öffnung entspricht exakt der 
Auflage

ja A01.08a-01 - Foto Entlüftungsöffnung

01.08b Der Verschluss der 
Brandrauchentlüftungsöffnung muss vom 
Erdgeschoss und vom vorletzten Stiegenpodest 
des Stiegenhauses vom Stand aus, auch bei 
Stromausfall, zu öffnen sein.

vorletzter Stand = EG neben Tür zu Büro, leicht 
zugänglich und bedienbar (Augenhöhe), Öffnung 
mittels Druckpatrone stromunabhängig zu öffnen. 
Letztes Wartungsprotokoll und Prüfbucheinträge 
(Halle und Büro) vom 29.06.2021 liegen vor

Auflage vollständig erfüllt ja A01.08b-02 - Foto Prüfbucheintrag
A01.08b-03 - Wartungsprotokoll 29.06.2021

01.08c Die Betätigungseinrichtung muss mit der 
Bedienungsanleitung versehen und gemäß 
ÖNORM F 2030 gekennzeichnet sein.

Bedienungsanleitung liegt im Auslösekasten auf. 
Die Kennzeichnung entsprechend ÖNORM F 
2030 in einer Höhe von 2,6m an der Wand über 
der Betätigungseinrichtung angebracht

Auflage vollständig erfüllt - die 
gute Sichtbarkeit wurde von 
mehreren Standorten aus 
geprüft

ja A01.08c-01 - Foto Betätigungseinrichtung

01.09a In der Lagerhalle müssen 
Brandrauchentlüftungsöffnungen direkt ins Freie, 
mit einer gesamten wirksamen Öffnungfläche von 
mindesten 1,5% der Grundfläche eingerichtet 
sein.

Es befinden sich 3 Entlüftungsöffnungen mit den 
Maßen 2,80 x 1,30 m (3,64m² - gemessen mittels 
Laser-Triangulation) in der Halle. Die 
Gesamtentlüftungsfläche beträgt mit 10,92m² 
insgesamt 1,61% der Hallenfläche (678m² lt. 
Plan)

Auflage vollständig erfüllt - die 
Entlüftungsfläche liegt 0,6m² 
über der Auflage

ja A01.09a-01 - Fotos Entlüftungsöffnungen

*) "n.a." - nicht anwendbar (Auflage wegen geänderten Gewerbe
oder Streichung temporär oder dauerhaft obsolet) Seite 1 von 6



Nr. Auflage Erhebung Prüfergebnis
Erfüllt
(Ja/Nein/n.a.*
)

mitführende Dokumentation

01.09b Die Verschlüsse der 
Brandrauchentlüftungsöffnungen müssen beim 
Hauptausgang vom Stand aus, auch bei 
Stromausfall, zu öffnen sein, oder die 
Brandrauchentlüftungsöffnungen müssen ständig 
offen sein.

Position der Betätigungseinrichtung bei 
Ausgangstür neben Tor von Stand aus leicht 
zugänglich und bedienbar (Augenhöhe). 
Brandrauchentlüftung mittels Druckpatrone 
stromunabhängig zu öffnen. Letztes 
Wartungsprotokoll und Prüfbucheinträge (Halle 
und Büro) vom 29.06.2021 liegen vor

Auflage vollständig erfüllt ja A01.08b-02 - Foto Prüfbucheintrag
A01.08b-03 - Wartungsprotokoll 29.06.2021

01.09c Die Betätigungseinrichtung muss mit der 
Bedienungsanleitung versehen und gemäß 
ÖNORM F 2030 gekennzeichnet sein.

Bedienungsanleitung an Auslösekasten mit 
Klarsichtfolie angehängt. Die Kennzeichnung 
entsprechend ÖNORM F 2030 ist weithin sichtbar 
in einer Höhe von 2,9m an der Wand über der 
Betätigungseinrichtung angebracht

Auflage vollständig erfüllt - die 
gute Sichtbarkeit wurde von 
mehreren Standorten aus 
geprüft

ja A01.09a-02 - Foto Betätigungseinrichtung

01.10 Folgende Türen sind bradhemmend (T30) gemäß 
ÖNORM B 3850 (Ausgabe 1. Oktober 1986) 
auszuführen: Die Türen zwischen Lagerraum und 
Bürogebäude, die Türe vom Keller in das 
Stiegenhaus, sowie die Heizraumtüre

Kennzeichnung T30/R30 Fa. Tortec - Nachdem 
die ursprüngliche Kennzeichnung beschädigt war 
erneuerte die Fa. Tortec die Kennzeichnung 2014 
nach Prüfung der hauseigenen Verkaufs- und 
technischen Unterlagen und der beschädigten 
Kennzeichnung 

Auflage erfüllt ja A01.10-01 - Foto Türkennzeichnung

01.11 Als Nachweis für die normgemäße Ausführung 
der Brandschutzabschlüsse (T30) bzw. der 
Rauchabschlüsse (R30) sind Prüfberichte einer 
österreichischen staatlich autorisierten Prüfanstalt 
erforderlich, die zur Einsichtnahme durch 
behördliche Organe in der Betriebsanlage stets 
bereitszuhalten sind. Dieser Nachweis kann 
entfallen, wenn diese Abschlüsse entsprechend 
der ÖNORM B 3850 bzw. B 3855 gekennzeichnet 
sind.

Kennzeichnung T30/R30 Fa. Tortec - Nachdem 
die ursprüngliche Kennzeichnung beschädigt war 
erneuerte die Fa. Tortec die Kennzeichnung 2014 
nach Prüfung der hauseigenen Verkaufs- und 
technischen Unterlagen und der beschädigten 
Kennzeichnung 

Auflage erfüllt ja A01.10-01 - Foto Türkennzeichnung

01.12 Brennbare Abfälle sind bis zum Abtransport in 
unbrennbaren, vollwandigen Behältern zu 
sammeln.

Für brennbare Abfälle (gem. Abfallkataster betrifft 
das Grafitabfälle) stehen zwei mit Deckel 
verschließbare Metallbehälter zur Verfügung. 
Diese sind auch entsprechend gekennzeichnet.

Auflage erfüllt - die Behälter 
stehen im Produktionsbereich 
der Grafit-Rohstoffe bereit

ja A01.12-01 - Foto Sammelbehälter brennbare 
Abfälle

01.13 Durchbrüche für Installationen in 
brandabschnittsbegrenzenden Wänden und 
Decken sind brandbeständig (F 90) gemäß 
ÖNORM B 3800 abzuschließen.

Installationsdurchbrüche sind mit Hilti CP 648-E-
W45/1 Brandabschottung im Jänner 2016 
ausgeführt (Fa. Leopold Prochaska) und mit 
entsprechender Kennzeichnung versehen

Auflage erfüllt ja A01.13-01 - Foto brandbeständiger 
Durchbruch mit Kennzeichnung
A01.13-02 - Übereinstimmungserklärung 
HILTI

01.14 Die elektrischen Anlagen und die verwendeten 
elektrischen Betriebsmittel müssen den in der 
Elektrotechnikverordnung 1990 - ETV 1990 
angeführten österreichischen Vorschriften und 
Bestimmungen für die Elektrotechnik (ÖVE) 
entsprechen.

Der Abnahmeprüfbefund für das Gebäude ist 
nicht mehr feststellbar. Ein positiver 
Überprüfungsbefund vom 07.09.2020 liegt vor. 
Ebenso die Prüfberichte aller Kleingeräte vom 
24.04.2022. Die elektrotechnische Prüfung der 
Maschinen erfolgte am 24.05.2022. Hierzu folgt 
der Prüfbericht in Kürze.

Auflage erfüllt - aufgrund des 
positiven Prüfbefundes vom 
07.09.2020 ist von einer 
ordnungsgemäßen Ausführung 
der elektrischen Anlage 
auszugehen

ja A01.14-01 - Prüfbefund vom 24.04.2022 über 
Kleingeräte

*) "n.a." - nicht anwendbar (Auflage wegen geänderten Gewerbe
oder Streichung temporär oder dauerhaft obsolet) Seite 2 von 6



Nr. Auflage Erhebung Prüfergebnis
Erfüllt
(Ja/Nein/n.a.*
)

mitführende Dokumentation

01.15 Die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel für 
die Anlage im Freien sind nach den Vorschriften 
für Anlagen besonderer Art gemäß § 48 ÖVE  - 
EN 1 Teil 4/1980, herzustellen, instandzuhalten 
und zu betreiben.

Das elektrisch beleuchtete Werbeschild vor dem 
Firmengebäude wurde durch die Fa. Kratochwill 
fachgerecht außer Betrieb gesetzt. Weitere 
Anlagen im Freien werden nicht betrieben.

Auflage aktuell nicht zutreffend n.a.

01.16 Die elektrische Anlage ist gemäß §12 ÖVE - E5, 
Teil 1/1989 durch einen befugten Fachmann 
erstmals mit Rechtskraft des Bescheides und 
sodann wenigstens alle drei Jahre überprüfen zu 
lassen. Über diese Überprüfungen sind 
Überprüfungsbefunde auf verrechenbarer 
Drucksorte VD 390, oder auf inhaltlich 
Gleichwertigem erstellen zu lassen und 
fortlaufend geordnet in der Betriebsanlage zur 
Einsichtnahme durch die Überwachungsorgane 
der Behörde bereitzuhalten.

Durchgehende Prüfberichte vom 10.11.2008, 
24.11.2011, 14.05.2014, 19.05.2017 und 
07.09.2020 liegen im Betrieb auf. Berichte von 
Vormietern wurden nicht übergeben, die 
Aufbewahrungspflicht seitens TITAN seit 
Mietbeginn ist jedoch erfüllt.

Auflage erfüllt ja A01.16-01 - letzter Prüfbefund vom 
07.09.2020

01.17 Auf die Verpflichtung zur Einhaltung der 
Bestimmungen des Elektrotechnikgesetzes 
BGBl.Nr. 57/1965 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 662/1983 wird 
hingewiesen

Die Prüfberichte aller Kleingeräte vom 
24.04.2022 liegen im Betrieb elektronisch auf 
(Prüfung durch Fa. OMS). Die elektrotechnische 
Prüfung der Maschinen (ebenfalls OMS) erfolgte 
am 24.05.2022. Hierzu folgt der Prüfbericht in 
Kürze.

Hinweis erfüllt ja A01.14-01 - Prüfbefund vom 24.04.2022 über 
Kleingeräte

01.18 Die Niederdruck-Gasanlage ist nach den 
"Technischen Richtlinien für Einrichtung, 
Änderung, Betrieb und Instandhaltung von 
Niederdruck-Gasanlagen" ÖVGW-Richtlinie G 1 
(ÖVGW - TR Gas 1985) und G 4 "Anforderungen 
an Heizräume für gasbefeuerte 
Zentralheizungsanlagen (Heizraumrichtlinien) zu 
errichten, instandzuhalten und zu betreiben.

Neuinstallation eines neuen Brennwertgerätes 
durch die Fa. Popovic KG im Jänner 2018. Die 
Abnahme der Anlage erfolgte am 29.01.2018 
durch die Wiener Netze mit Meldungsnummer 
35713309 (Anlagennummer: 3NA-0730561). 
Wartung alle zwei Jahre durch Fa. Popovic. 
Letzter Prüfbefund vom 13.08.2020

Auflage erfüllt ja A01.18-01 - Abnahmebestätigung Wiener 
Netze

*) "n.a." - nicht anwendbar (Auflage wegen geänderten Gewerbe
oder Streichung temporär oder dauerhaft obsolet) Seite 3 von 6



Nr. Auflage Erhebung Prüfergebnis
Erfüllt
(Ja/Nein/n.a.*
)

mitführende Dokumentation

01.19 Die Niederdruck-Gasanlage ist nach Rechtskraft 
des Bescheides überprüfen zu lassen. Weiters 
sind die Gasverbrauchseinrichtungen in 
Abständen von längstens zwei Jahren und die 
Leitungsanlage in Abständen von längstens vier 
Jahren auf ihre zweckentsprechende 
Beschaffenheit und einwandfreie Funktion 
überprüfen zu lassen. Diese Überprüfungen 
müssen von einem befugten Fachmann 
durchgeführt werden. Die Befunde über die 
Ergebnisse der vorgenommenen Überprüfungen 
sind schriftlich auf verrechenbarer Drucksorte VD 
398 oder in inhaltlich gleichwertiger Form 
aufzuzeichnen. Die Befunde sind in der 
Betriebsanlage zur Einsichtnahme der 
zuständigen Behörden bereitzuhalten.

Prüfbefunde liegen im Betrieb auf. Letzter 
Prüfbefund Fa. Popovic vom 13.08.2020 und 
Rauchfangkehrer Mag. Alexandra Früchtl KG 
vom 02.09.2021.

Auflage erfüllt - letzte Prüfungen 
am 13.08.2020 und 02.09.2021, 
Prüffristen wurden eingehalten

ja A01.19-01 - letzter Prüfbefund vom 
13.08.2020
A01.19-02 - Prüfbefund Rauchfangkehrer 
vom 02.09.2021
A01.19.03 - Fotos Prüfplaketten Fa. Popovic 
und Rauchfangkehrer Mag. Früchtl

01.20 Über die Eignung des Abgasfanges, in welchen 
die Gasfeuerstätten einmünden, ist ein Befund 
von einem befugten Fachmann (z.B. 
Rauchfangkehrer) erstellen zu lassen. Befunde 
sind in der Betriebsanlage zur Einsichtnahme der 
zuständigen Behörde bereitzuhalten.

Kehrbuch mit entsprechenden Einträgen Fa. Mag. 
Alexandra Früchtl (Rauchfangkehrer) liegt im 
Betrieb vor.

Auflage erfüllt - letzter 
Kehrbucheintrag vom 
01.09.2021

ja A01.20-01 - Foto Kehrbucheinträge

01.21 Der Gaszähler und die Verbindungsleitungen zu 
diesem sind vor Beschädigung zu schützen. Der 
Aufstellungsort muß ausreichend gelüftet sein.

Der Gaszähler ist in einem eigenen 
abgeschlossenen Bock außerhalb des Gebäudes 
eingerichtet. Der Schutz vor Beschädigung und 
ausreichende Belüftung ist augenscheinlich 
gewährleistet. Die Versorgungsleitungen 
verlaufen nur im Heizraum, sind farblich 
gekennzeichnet. Die Belüftung im Heizraum 
erfolgt über einen Zuluftkanal der mit einer 
Öffnung 20 x 15cm in Bodennähe endet. Die 
Entlüftung erfolgt über eine Öffnung ins Freie in 
einer Höhe von 2,30m mit einem Querschnitt von 
20x20cm.  Die ordnungsgemäße Belüftung ist 
Teil der wiederkehrenden Prüfung (letzter Befund 
13.08.2020)

Auflage erfüllt. ja A01.16-01 - letzter Prüfbefund vom 
07.09.2020

01.22 Frei verlegte Gasleitungen sind gegen Korrosion 
zu schützen und durch Anstrich mit gelber Farbe 
gemäß ÖNORM Z 1001 als solche zu 
kennzeichnen.

Frei laufende Gasversorgungsleitung ist mit 
gelber Farbe entsprechend gekennzeichnet

Auflage erfüllt ja A01.22-01 - Foto Gasversorgungsleitung

*) "n.a." - nicht anwendbar (Auflage wegen geänderten Gewerbe
oder Streichung temporär oder dauerhaft obsolet) Seite 4 von 6



Nr. Auflage Erhebung Prüfergebnis
Erfüllt
(Ja/Nein/n.a.*
)

mitführende Dokumentation

01.23 In die Gasverbrauchseinrichtungen sind 
entsprechende Regeleinrichtungen und 
Sicherheitsvorrichtungen (z.B. Zündsicherungen, 
Gasmangelsicherungen) im Einvernehmen mit 
dem Gasversorgungsunternehmen (Wiener 
Stadtwerke-Gaswerke) einzubauen.

Positiver Prüfbefund der Fa.  Popovic vom 
13.08.2020. Vollzündsicherung werkseitig verbaut 
(Vaillant VKK 806/3-E-HL R1). Die Abnahme der 
Anlage erfolgte am 29.01.2018 durch die Wiener 
Netze (ehemals Wiener Stadtwerke-Gaswerke) 
mit Meldungsnummer 35713309 
(Anlagennummer: 3NA-0730561)

Auflage erfüllt ja A01.19-01 - letzter Prüfbefund vom 
13.08.2020
A01.18-01 - Abnahmebestätigung Wiener 
Netze

01.24 Die Hauptsperreinrichtung der Gasanlage ist 
sowie der Zugang zu dieser sind deutlich lesbar 
und dauerhaft als solche zu kennzeichenen.

Die Hauptsperreinrichtung befindet sich im 
Heizraum. Sowohl auf der Zugangstür zur 
Schleuse als auch auf der Zugangstür zum 
Heizraum und direkt über dem Absperrhahn 
befinden sich entsprechende Kennzeichnungen 
gemäß ÖNORM F 2030.

Auflage erfüllt ja A01.24-01 - Fotos Kennzeichnung 
Hauptsperreinrichtung

01.25 Beim Zugang zum Heizraum im Keller ist ein 
Hinweis dauerhaft anzubringen wo sich die 
Gashauptabsperreinrichtung befindet.

Die Hauptsperreinrichtung befindet sich im 
Heizraum. Sowohl auf der Zugangstür zur 
Schleuse als auch auf der Zugangstür zum 
Heizraum und direkt über dem Absperrhahn 
befinden sich entsprechende Kennzeichnungen 
gemäß ÖNORM F 2030.

Auflage erfüllt ja A01.24-01 - Fotos Kennzeichnung 
Hauptsperreinrichtung

02 Betriebsanlagengenehmigung MBA 22 - 5778/07 vom 03.12.2007

Nr. Auflage Erhebung Prüfergebnis
Erfüllt
(Ja/Nein/n.A.*
)

02.01 Als Erste Löschhilfe müssen im Keller, im 
Erdgeschoß und im Obergeschoß des 
Bürogebäudes mindestens je 1 tragbarer 
Feuerlöscher (Wasserlöscher geeignet für die 
Brandklasse A mit einer Nennfüllmenge von 
mindestens 9 Liter) leicht erreichbar, gut sichtbar 
und stets gebrauchsfähig bereitgehalten sein.

Obergeschoß:
1x 9kg-AB
Ergeschoß (Büro):
1x 9kg-AB
1x 5kg-B (CO2-Löscher Serverraum)
Keller:
1x 9kg-AB

Auflage erfüllt - die 
Gebrauchsfähigkeit wird durch 
die regelmäßige 
Wartung/Prüfung durch Fa. 
Manus (siehe 02.04) 
sichergestellt.

ja A02.01-01 - Foto Feuerlöscher detail

02.02 Als Erste Löschhilfe müssen in der Lagerhalle 
mindestens drei tragbare Feuerlöscher 
(Schaumlöscher geeignet für die Brandklasse A,B 
mit einer Nennfüllmenge von mindestens 9 Liter) 
leicht erreichbar, gut sichtbar und stets 
gebrauchsfähig bereitgehalten sein.

Halle:
3x 9kg-AB

Auflage erfüllt - die 
Gebrauchsfähigkeit wird durch 
die regelmäßige 
Wartung/Prüfung durch Fa. 
Manus (siehe 02.04) 
sichergestellt.

ja A02.01-01 - Foto Feuerlöscher detail

02.03 Die tragbaren Feuerlöscher müssen in einer 
Griffhöhe von höchstens 1,30m über dem 
Fußboden montiert und die Aufstellungsorte mit 
Sicherheitskennzeichen gemäß ÖNORM Z 1000 
gekennzeichnet sein.

Alle Feuerlöscher sind in einer Griffhöhe von 
höchstens 1,30m montiert und mit 
Sicherheitskennzeichen gem.  ÖNORM EN ISO 
7010 (ersetzte 2012 die ÖNORM Z 1000) gut 
sichtbar gekennzeichnet.

Auflage erfüllt - die 
Beschilderung entspricht der 
Änderung ÖNORM-Änderung 
2012 und ist auf dem aktuellen 
Stand

ja A02.03-01 - Foto Feuerlöscher total mit 
Montagesituation und Kennzeichnung

*) "n.a." - nicht anwendbar (Auflage wegen geänderten Gewerbe
oder Streichung temporär oder dauerhaft obsolet) Seite 5 von 6



Nr. Auflage Erhebung Prüfergebnis
Erfüllt
(Ja/Nein/n.a.*
)

mitführende Dokumentation

02.04 Die tragbaren Feuerlöscher müssen der ÖNORM 
EN 3 entsprechen und müssen mindestens jedes 
zweite Kalenderjahr, längstens jedoch in 
Abständen von 27 Monaten von einer 
fachkundigen Person (z.B. Löschwart) auf ihren 
ordnungsgemäßen Zustand nachweisbar 
überprüft sein.

Alle Feuerlöscher entsprechen der ÖNORM EN 3 
und sind auch entsprechend gekennzeichnet. Die 
regelmäßigen Wartungen und Prüfungen werden 
durch die Fa. Manus durchgeführt. Letzter 
Prüfbericht vom 12.10.2021

Auflage erfüllt - letzter 
Prüfbericht vom 12.10.2021, 
nächste Prüfung 10/2023 fällig

ja A02.04-01 - Prüfbericht Fa. Manus vom 
12.10.2021

02.05 Es ist eine der Arbeitsstättenverordnung 
entsprechende Sicherheitsbeleuchtung 
einzurichten. (Die Position der Leuchten ist im 
Plan eingetragen)

Sicherheitsbeleuchtung gemäß Fluchtplan 
montiert. Interne Prüfungen erfolgen monatlich 
mit Aufzeichnung. Letztes Prüfprotokoll vom 
13.05.2022

Auflage erfüllt ja A02.05-01 - Prüfprotokoll intern vom 
13.05.2022

02.06 Die Ausgänge von der Halle zum Stiegenhaus 
sowie über das Büro zum Stiegenhaus sind als 
Fluchtwege im Sinne der AStV einzurichten.

Beide Ausgänge entsprechen dem §20 AStV und 
sind bestimmungsgemäß als 
Notausgänge/Fluchtwege eingerichtet.

Auflage erfüllt - die Türen vom 
Lager zum Stiegenhaus bzw. 
ins Büro öffnen entgegen der 
Fluchtrichtung. Gem. AStV §20 
Abs.3 ist dies zulässig, sofern 
nicht mehr als 15 Personen auf 
diesen Fluchtweg angewiesen 
sind (Mitarbeiteranzahl 7 
Gesamt - kein Zutritt für 
Kunden, Fremdfirmen nur nach 
Genehmigung)

ja

*) "n.a." - nicht anwendbar (Auflage wegen geänderten Gewerbe
oder Streichung temporär oder dauerhaft obsolet) Seite 6 von 6



Anlage B - gewerberechtlich relevante Gesetze und Verordnungen

Gesetz / Verordnung Kurzbezeichnung Stammfassung

Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) BGBl. Nr. 450/1994

Verordnung des Bundesministers für soziale Verwaltung vom 11. 
März 1983 über allgemeine Vorschriften zum Schutz des Lebens, 
der Gesundheit und der Sittlichkeit der Arbeitnehmer

Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung  
(AAV)

BGBl. Nr. 218/1983 idF 
BGBl. Nr. 486/1983 
(DFB)

Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über den 
Schutz der ArbeitnehmerInnen bei der Benutzung von Arbeitsmitteln Arbeitsmittelverordnung (AM-VO) BGBl. II Nr. 164/2000

Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales, mit der Anforderungen an Arbeitsstätten und an Gebäuden 
auf Baustellen festgelegt und die Bauarbeiterschutzverordnung 
geändert wird

Arbeitsstättenverordnung (AStV) BGBl. II Nr. 368/1998

Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales über den Schutz der Arbeitnehmer/innen bei 
Bildschirmarbeit

Bildschirmarbeitsverordnung (BS-V) BGBl. II Nr. 124/1998

Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000) BGBl. I Nr. 165/1999

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Verordnung über den Schutz der Arbeitnehmer/innen vor Gefahren 
durch den elektrischen Strom Elektroschutzverordnung 2012  (ESV 2012) BGBl. II Nr. 33/2012

Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994) BGBl. Nr. 194/1994

Verordnung der Bundesminister für soziale Verwaltung und für 
Handel, Gewerbe und Industrie vom 21. Juli 1969 über den Schutz 
der Dienstnehmer und der Nachbarschaft beim Betrieb von 
Kälteanlagen

Kälteanlagenverordnung (KAV) BGBl. Nr. 305/1969

Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten 
über Inverkehrbringen und Ausstellen von Maschinen und über die 
grundlegenden Sicherheitsanforderungen an Maschinen

Maschinen-Sicherheitsverordnung (MSV) BGBl. Nr. 306/1994

Gesetz über die Feuerpolizei in Wien Wiener Feuerpolizeigesetz 2015 (WFPolG 2015) LGBl. Nr. 14/2016

Gesetz über die Erzeugung, Lagerung, Verteilung und Verwendung 
brennbarer Gase in Wien Wiener Gasgesetz 2006 (W-GG 2006) LGBl. Nr. 35/2013

Gesetz über das Inverkehrbringen und den Betrieb von Heizungs- 
und Klimaanlagen in Wien

Wiener Heizungs- und Klimaanlagengesetz 2015 
(WHKG 2015) LGBl. Nr. 14/2016

Seite 1 von 1



Anlage C - mitführende Unterlagen die keine Anwendung in Anlage A finden

Nr. Bezeichnung Datum

C01 Servicebericht TorLounge - Rolltore 12.05.2022

C02 Leiternwartung 11.05.2022

C03 Test Alarmanlage 13.05.2022

C04 Prüfbescheinigung Klimaanlage 11.06.2021

C05 Wartungsbuch Kompressor 24.08.2020

Seite 1 von 1



Mitführende Dokumentation



A01.08b-03 - Wartungsprotokoll 29.06.2021 

Karl Hochmayer





A01.13-02 - Übereinstimmungserklärung HILTI 

Karl Hochmayer
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OMS Prüfservice GmbH
Mühlstraße 90
D-73547 Lorch-Waldhausen

Geschäftsführer: Micha Erz
Tel.: +49 (0) 511 260 95 890
Fax: +49 (0) 7172 183 92 22

Kreissparkasse Ostalb
IBAN: DE12614500501000554672
BIC: OASPDE6AXXX

Handelsregister: HRB 725496
Amtsgericht Ulm
USt.Id.: DE 272879622

// oms-pruefservice.de

TITAN Industriebedarf VertriebsgmbH

Rautenweg 8
1220 Wien

04.05.2022

OMS Prüfservice GmbH I Mühlstraße 90 I 73547 Lorch-Waldhausen

OMS Prüfservice GmbH

Mühlstraße 90
D-73547 Lorch-Waldhausen

Tel.: +49 (0) 7172 183 92 18
Fax: +49 (0) 7172 183 92 22

info@oms-pruefservice.de
www.oms-pruefservice.de

// Abschlussbericht zur sicherheitstechnischen Überprüfung Ihrer Betriebsmittel

Sehr geehrte Damen & Herren,

Ihre elektrischen Betriebsmittel wurden gemäß BetrSichV, TRBS1201 und den aktuellen DGUV Vorschriften
auf deren elektrische Sicherheit gem. DIN VDE 0701/0702 geprüft. Sie haben die Gewissheit, dass Ihre
Betriebsmittel im Rahmen Ihrer ermittelten Prüffristen sicher verwendet werden können. Somit sind Sie
als Betreiber Ihrer Prüfpflicht nachgekommen und im Schadensfall sicher.

BisVonPrüfzeitraum
25.04.202225.04.2022Datum

88 0

FehlerquoteMit Hinweisen des
Prüfers

Davon defektGeprüfte Geräte
insgesamt

3

// Ihr Prüfergebnis

3,4091 %

A01.14-01 - Prüfbefund vom 24.04.2022 über Kleingeräte 

Karl Hochmayer
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OMS Prüfservice GmbH
Mühlstraße 90
D-73547 Lorch-Waldhausen

Geschäftsführer: Micha Erz
Tel.: +49 (0) 511 260 95 890
Fax: +49 (0) 7172 183 92 22

Kreissparkasse Ostalb
IBAN: DE12614500501000554672
BIC: OASPDE6AXXX

Handelsregister: HRB 725496
Amtsgericht Ulm
USt.Id.: DE 272879622

// oms-pruefservice.de

Folgende Anlagen finden Sie zu diesem Bericht:

Die defekten Betriebsmittel wurden gekennzeichnet und sind zu ersetzen oder nach fachmännischer
Instandsetzung und erneuter Prüfung für den Betrieb freizugeben.

Anlage 1 Übersicht über nicht bestandene Betriebsmittel
Anlage 2 Übersicht der Standorte

Bei Fragen hierzu wenden Sie sich gern an Ihren OMS Projektleiter.

Mit freundlichen Grüßen
OMS Prüfservice GmbH
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OMS Prüfservice GmbH
Mühlstraße 90
D-73547 Lorch-Waldhausen

Geschäftsführer: Micha Erz
Tel.: +49 (0) 511 260 95 890
Fax: +49 (0) 7172 183 92 22

Kreissparkasse Ostalb
IBAN: DE12614500501000554672
BIC: OASPDE6AXXX

Handelsregister: HRB 725496
Amtsgericht Ulm
USt.Id.: DE 272879622

// oms-pruefservice.de

// Anlage 1: Übersicht über nicht bestandene Betriebsmittel

Inventarnummer BetriebsmittelZuordnung Mangel
2020002693964 Tischkreissäge / KressWien / Werkstatt Sichtprüfung nicht bestanden, Gehäuse

beschädigt, Gehäuse gebrochen

2020002693965 Bohrmaschine / AEGWien / Werkstatt Sichtprüfung nicht bestanden, Isolierung
beschädigt, Kabelummantelung beschädigt

2020002693968 Bandkreissäge / CMIWien / Werkstatt Isolationswiderstandsprüfung nicht bestanden,
Isolationswiderstand zu gering
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OMS Prüfservice GmbH
Mühlstraße 90
D-73547 Lorch-Waldhausen

Geschäftsführer: Micha Erz
Tel.: +49 (0) 511 260 95 890
Fax: +49 (0) 7172 183 92 22

Kreissparkasse Ostalb
IBAN: DE12614500501000554672
BIC: OASPDE6AXXX

Handelsregister: HRB 725496
Amtsgericht Ulm
USt.Id.: DE 272879622

// oms-pruefservice.de

// Anlage 2: Übersicht der Standorte

Standort Anzahl geprüft FehlerquoteAnzahl nicht
bestanden

Wien 88 3 3,4091 %



A01.16-01 - letzter Prüfbefund vom 07.09.2020 

Karl Hochmayer











A01.18-01 - Abnahmebestätigung Wiener Netze 

Karl Hochmayer



A01.19-01 - letzter Prüfbefund vom 13.08.2020 

Karl Hochmayer





A01.19-02 - Prüfbefund Rauchfangkehrer vom 02.09.2021 

Karl Hochmayer



A02.04-01 - Prüfbericht Fa. Manus vom 12.10.2021 

Karl Hochmayer



A02.05-01 - Prüfprotokoll intern vom 13.05.2022 

Karl Hochmayer



C01 - Servicebericht TorLounge 

Karl Hochmayer





C02 - Leiternwartung 

Karl Hochmayer

Karl Hochmayer

Karl Hochmayer



















C03 - Test Alarmanlage 

Karl Hochmayer



C04 - Prüfbescheinigung Klimaanlage 

Karl Hochmayer





C05 - Wartungsbuch Kompressor 

Karl Hochmayer



A01.08a-01 - Foto Entlüftungsöffnung  Stiegenhaus 
 

 

  



A01.08b-02 - Foto Prüfbucheintrag 
 

 

  



A01.08c-01 - Foto Betätigungseinrichtung 

 

 

  



A01.09a-01 - Fotos Entlüftungsöffnungen Halle 
 

 

  



A01.09a-02 - Foto Betätigungseinrichtung Halle 
 

 

  



A01.10-01 - Foto Türkennzeichnung 

 

 

  



A01.12-01 - Foto Sammelbehälter brennbare Abfälle 
 

 

  



A01.13-01 - Foto brandbeständiger Durchbruch mit Kennzeichnung 
 

 

 

 

  



A01.19.03 - Fotos Prüfplaketten Fa. Popovic und Rauchfangkehrer 
Mag. Früchtl 
 

 

 

 

  



A01.20-01 - Foto Kehrbucheinträge 
 

 

  



A01.22-01 - Foto Gasversorgungsleitung 
 

 

  



A01.24-01 - Fotos Kennzeichnung Hauptsperreinrichtung 
 

 

  



A02.01-01 - Foto Feuerlöscher detail 
 

 

  



A02.03-01 - Foto Feuerlöscher total mit Montagesituation und 
Kennzeichnung 
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